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gung unterbrochen. Im Einzelfall wird 
es stets notwendig sein, den gesamten 
Komplex der Auswirkungen der Be
schädigungshandlung auf die Koritinui- 
tät des Produktionsablaufs, auf die 
Erfüllung der Produktions- und anderer 
Pläne einzuschätzen.

4. Die Gefährdung der lebenswich
tigen Versorgung der Bevölkerung
(Ziff. 2) bezieht sich auf solche Fälle, 
in denen die Beschädigungshandlung 
Prozesse beeinträchtigt, die für die 
Bevölkerung unmittelbar lebenswichtig 
sind, z. B. die Versorgung von Klein
kindern mit Milch, der Bevölkerung mit 
Gas oder Strom, der Bewohner fernge
heizter Wohnungen mit Dampf. Objek
tiv ist der Tatbestand erfüllt, wenn eine 
örtlich bedeutsame Gefährdung der 
lebenswichtigen Versorgung der Bevöl
kerung durch die Beschädigungshand
lung tatsächlich eingetreten ist.
Die Gefährdung muß konkret nachge
wiesen werden. Dazu müssen sämtliche 
(auch mögliche) Auswirkungen der Tat 
auf die Versorgung der Bevölkerung 
aufgeklärt werden. Eine solche Gefähr
dung ist immer gegeben, wenn die 
Folgen der Beschädigungshandlung 
Katastrophencharakter tragen.

5. Nach Ziff. 3 ist die Vorbestraftheit
ein erschwerendes Merkmal. Es müssen 
zwei Freiheitsstrafen als Vorstrafen 
wegen Beschädigung sozialistischen 
Eigentums, Sachbeschädigung oder 
wegen Rowdytums vorliegen (vgl. auch 
§162 Anm. 5). '

6. In den Fällen des § 164 Ziff. 1 und 2 
muß bei einem vollendeten Delikt der 
Erfolg eingetreten sein.

7. Der Versuch ist bereits nach dem 
Grundtatbestand des § 163 und daher 
auch nach § 164 strafbar (vgl. § 163 
Anm. 8).
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2. Abschnitt 
Straftaten gegen die Volkswirtschaft

§165
Vertrauensmißbrauch 1

(1) Wer eine ihm dauernd oder zeitweise übertragene Vertrauensstellung miß
braucht, indem er entgegen seinen Rechtspflichten Entscheidungen oder Maß-
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